
Gemäß § 28 Absatz 1 der Insolvenzordnung (InsO) haben die Gläubiger ihre Forderungen bei dem 
Insolvenzverwalter anzumelden.  
 
Senden Sie die Anmeldung unter Nutzung des beigefügten Formulars an die zentrale Tabellenabtei-
lung mit folgender Anschrift: 
 

 FLÖTHER & WISSING Insolvenzverwaltung 
 Rechtsanwalt Prof. Dr. Lucas F. Flöther 
 - Zentrale Tabellenabteilung - 
 Franzosenweg 20, 06112 Halle. 

 
Die Frist zur Anmeldung von Forderungen wurde auf 8. Januar 2024 (Eingangsfrist) festgelegt. 
 
Bei der Anmeldung bitte ich folgendes zu beachten: 
 

• Jede Anleihe ist gesondert anzumelden. 
 

• Die Ansprüche sind in jedem Insolvenzverfahren gesondert nur für den jeweiligen Schuld-
ner (hier: Andreas Christian Kison) anzumelden.  
 

• Die Anmeldung ist in einfacher Ausfertigung vorzunehmen. Urkunden (z. B. Urteile, Voll-
streckungsbescheide, Kostenfestsetzungsbeschlüsse, Wechsel, Schuldurkunden, usw.) 
sind der Anmeldung im Original beizufügen, da das Insolvenzgericht bei Beendigung des 
Verfahrens einen Feststellungsvermerk anbringen wird. 
 

• Der Rechtsgrund der Forderung (z. B. Kauf, Darlehen, Dienst- oder Werkvertrag, Wechsel-
forderung, Schadenersatzforderung etc.) muss genau bezeichnet werden. 
 

• Der angemeldete Betrag muss errechnet und in EUR angegeben werden. 
 

• Anmeldungen von Forderungen in ausländischer Währung sind zur Prüfung und Feststel-
lung ungeeignet. Sie sind umgerechnet in EUR – jeweils nach dem zum Zeitpunkt der Er-
öffnung am Orte des zuständigen Gerichtes geltenden Kurswerte – anzumelden. 
 

• Forderungen, welche nicht auf Zahlungen von Geld gerichtet sind oder deren Geldbetrag 
unbestimmt ist, müssen mit ihrem Schätzwert angemeldet werden. 
 

• Bei Zinsen müssen Zinssatz und Zeitraum genau bezeichnet werden. Die Höhe der bis ei-
nen Tag vor Eröffnung des Insolvenzverfahrens fällig gewordenen Zinsen ist auszurech-
nen. Zinsen sind durch geeignete Unterlagen nachzuweisen, soweit der gesetzliche Zins-
satz überschritten wird. 
 

• Vertreter von Gläubigern werden gebeten, der Anmeldung eine Vollmacht beizufügen, die 
sie auch zum Geldempfang berechtigt. 

 
Sofern Ihre Forderungsanmeldung nicht diesen Voraussetzungen entspricht, müssen Sie damit rech-
nen, dass Ihre Forderung nicht geprüft und damit auch nicht anerkannt werden kann. Sollten Sie 
nach dem vom Gericht festgesetzten Prüfungstermin keine Benachrichtigung erhalten, ist Ihre Forde-
rung im Prüfungstermin anerkannt worden. Gläubiger, deren Forderungen ganz oder teilweise be-
stritten werden, erhalten nach dem Prüfungstermin eine schriftliche Nachricht. 
 
Telefonische oder schriftliche Sachstandsanfragen werden nicht beantwortet (vgl. BGHZ 62, 1).  



 

*  Bitte ggf. ankreuzen! Bitte fügen Sie eine ausführliche Begründung Ihrer geltend gemachten Ansprüche bei.Gemäß § 174 
Abs. 2 InsO ist der Tatsachenvortrag, aus dem sich ergibt, dass eine vorsätzlich begangene unerlaubte Handlung, eine 
vorsätzliche pflichtwidrige Verletzung einer gesetzlichen Unterhaltspflicht oder eine Steuerstraftat des Schuldners nach den 
§§ 370, 373 oder § 374 der Abgabenordnung zugrunde liegt, zwingend erforderlich. 

 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

mailto:datenschutz@floether-wissing.de

	Hinweise_zur_Forderungsanmeldung
	3_AnmFormular_und_Datenschutz_PDFA
	Anmeldeformular.pdf
	Datenschutzmerkblatt.pdf


